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triarchen Paulinus, doch soll es auch dort ex permissa indulgentia nostra 
und salva principali potestate nostra gelten, „wie in den übrigen Kirchen 
(sicut et in ceteris ecclesiis)“ praktiziert werden, also ohne den Charak-
ter eines speziellen Vorrechts, und zu einem dem Kaiser, seinem Sohn 
und dem Frankenvolk treu ergebenen Hirten (nobis filioque nostro 
Pippino regi et omni genti nostrae per omnia fidelem) verhelfen58. Eine 
verlorene ähnliche Urkunde Karls für die Kirche von Piacenza ist aus 
einer Bestätigung Ludwigs des Frommen zu erschließen59.

Statt der eher vordergründigen Wahlpraxis nachzugehen, hat Ka-
sten auf einen Bischofswechsel in Verona verwiesen, wo es dem schon 
erwähnten, 802 verstorbenen Egino gelang, bereits zu Lebzeiten die 
Nachfolge zugunsten seines alemannischen Landsmanns Ratold zu re-
geln, der 801 geweiht worden ist60. Da Ratold jedoch der Hofgeistlich-
keit Pippins von Italien angehörte, wird man kaum an dessen völlige 
Ausschaltung bei dem Avancement glauben wollen. Vielleicht führt es 
weiter, darauf hinzuweisen, daß unter Karl nicht ganz selten auf den Bi-
schöfsstühlen Oberitaliens die traditionelle lokale Elite weiterhin zum 
Zuge kam61, etwa in Gestalt des Bischofs Tachimpald von Bergamo (ab 
797), der Sohn eines Gastalden aus der Zeit vor 774 war62, der Brüder 
Johannes und Jakob, die ab 780 nacheinander die cathedra von Lucca 
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